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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

Rechtssatz

Der Abgabep8ichtige verkennt den Umfang der amtswegigen Ermittlungsp8icht, wenn er meint, es sei Aufgabe der

Abgabenbehörde, in seinen Buchhaltungsunterlagen nach Belegen für seine unsubstantiierten

Berufungsbehauptungen zu suchen.
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